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Was heißt das genau?

Der Betriebsrat fördert die tatsächliche Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern. Dies 
betrifft insbesondere Einstellung, Beschäf-
tigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und 
berufl ichen Aufstieg.

Der Betriebsrat fördert die Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit 
(§ 80 Abs. 1 Zi. 2a, 2b BetrVG).

Frauenförderung und Chancengleichheit ...

… werden auf Vorschlag des Betriebsrates 
in die Personalplanung einbezogen.

Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber vorschla-
gen, eine Personalplanung einzuführen, und 

auch Vorschläge für deren Umsetzung machen 
(§ 92 Abs. 2 BetrVG). Im Rahmen der Personal-
planung kann der Betriebsrat dem Arbeitgeber 
auch Vorschläge unterbreiten, wie die Gleich-
stellung von Frauen und Männern zu fördern ist 
(Abs. 3). 

Beteiligung von Frauen …

Seit 2006 ist das Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) in Kraft. Das AGG regelt den Schutz vor 
Diskriminierung und vor Benachteiligung von Be-
schäftigten unter anderem wegen des Geschlechts. 
Es stärkt zum einen die individuellen Rechte im Ar-
beitsleben und zum anderen die von Betriebsräten.

… bei der Bestellung des Wahlvorstandes

In Betrieben mit weiblichen und männlichen Be-
schäftigten sollen dem Wahlvorstand Frauen und 
Männer angehören (§ 16 Abs. 1 BetrVG).

… bei der Zusammensetzung des Betriebsrates

Der Betriebsrat soll sich möglichst aus Be-
schäftigten der einzelnen Abteilungen und der 
verschiedenen Berufsgruppen zusammensetzen, 
die im Betrieb tätig sind (§ 15 Abs. 1 BetrVG).

Das Geschlecht, das in der Minderheit ist, muss 
im Betriebsrat mindestens entsprechend dem 
zahlenmäßigen Verhältnis vertreten sein, sofern 
der Betriebsrat aus mindestens drei Mitgliedern 
besteht (§ 15 Abs. 2 BetrVG).

Familienfreundliche Arbeitszeiten …

… durch fl exible Arbeitszeiten

Der Betriebsrat hat bei Beginn und Ende der 
täglichen Arbeitszeit und bei deren Verteilung 
auf die Wochentage mitzubestimmen (§ 87 Abs. 
1 Zi. 2 BetrVG).

Gerade die Regelung von fl exiblen Arbeitszeiten 
bietet eine weitgehende Chance, Zeitanforderun-
gen von Familien zu berücksichtigen.

… durch Teilzeitangebote für Männer und Frauen

In Deutschland mangelt es noch immer erheblich 
an Kinderbetreuungsangeboten. Daher ist für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf wesentlich, 
wie die Arbeitszeit gestaltet wird. Im Rahmen 
der Elternzeit und gemäß Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz haben Beschäftigte einen Anspruch 
darauf, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Damit 
Teilzeitvereinbarungen nicht Einzelfalllösungen 
bleiben, kann der Betriebsrat kollektive Vorschlä-
ge machen (§§ 80, 92 BetrVG).
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Frauenförderung und Chancengleichheit gehören 
zu den allgemeinen Aufgaben des Betriebsrates
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Chancengleichheit
durch Qualifi zierung

Hier ist der Betriebsrat gefragt

Personalplanung, Beschäftigungssicherung 
und Qualifi zierung fallen unter die »personel-
len Angelegenheiten«, die im Betriebsverfas-
sungsgesetz genannt werden. Hier hat der 
Betriebsrat verschiedene Handlungsmöglich-
keiten:

 Vorschlagsrecht

Beratungsrecht

 Mitbestimmungsrecht

Um die tatsächliche Gleichstellung von Frauen 
und Männern zu fördern, kann der Betriebs-
rat eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg 
bringen.
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Schwerpunkte sind Beschäftigungssi-
cherung und Qualifi zierung: Hier sind 
die Rechte für den Betriebsrat erweitert 
worden. Stellen arbeitsorganisatorische 
oder technische Veränderungen neue An-
forderungen an die Beschäftigten, dann 
hat der Betriebsrat im Sinn der Beschäf-
tigungssicherung über die notwendigen 
Maßnahmen zur berufl ichen Qualifi zie-
rung mitzubestimmen.
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